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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Salmiakgeist 9,5 %
UFI: 3A84-40DS-200D-6F0Q
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reiniger

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemaf Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meffert AG Farbwerke
Strale: Sandweg 15
Ort: D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-0 Telefax: +49 671 870-397
E-Mail: info@meffert.com
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: SDB@meffert.com
Internet: www.meffert.com
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Ammoniak

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
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sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptlen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

1336-21-6 Ammoniak 5-<10%
215-647-6 | [01-2119488876-14
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1; H314 H318 H335 H400

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. %Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

1336-21-6 215-647-6 |Ammoniak 5-<10%

STOT SE 3; H335: >=5-100
Aquatic Acute 1; H400: M=1

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile
Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol (z.B. Dexamethason) inhalieren.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spllen
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und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiflihren. Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Brennen und Schmerzen der Augen sowie der Schleimhaute. Reizhusten, Atemnot, Krampfe méglich. Rétung
und Blaschenbildung der Haut. Erstickungsgefahr.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wenn Spritzer in die Augen gelangen, sofort kraftig spllen und Augenarzt hinzuziehen. Bei Lungenreizung
Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol.
Wenn mit einem Lungenddem gerechnet werden muss, dann oft symptomarme Latenzzeit bis zu zwei Tagen.
Glottisédem mdglich.
Verursacht Veratzungen. Infektionsprophylaxe

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. L6schmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx), Ammoniak

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Personen in Sicherheit bringen. Geeignetes
Atemschutzgerat benutzen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser,
Boden oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen. Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand,
Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das Produkt
ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation
erforderlich. Fur ausreichende Liftung sorgen. Mechanisch aufnehmen und gem. Kapitel 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe SchutzmalRnahmen und Punkt 7 und 8.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen. Vermeiden von: Aerosolerzeugung/-bildung
Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) mdglich
- Explosionsgefahr! Nicht mischen mit Sauren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlieRen.
Kuhl und trocken lagern.
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
Ungeeignetes Material fiir Behalter/Anlagen: Aluminium

Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe: Sduren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Hitze und Frost
schutzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Reiniger

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Art
grenzungsfaktor
7664-41-7 Ammoniak 20 14 2(1) TRGS 900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Geeigneter Handschuhtyp
FKM (Fluorkautschuk), Butylkautschuk, CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) Materialstarke: >0,5 mm,
Durchdringungszeit >480 min.
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Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Koérperschutz

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Undurchlassige Schutzkleidung
Atemschutz

Bei kurzzeitigen Arbeiten: Atem-Filter bei hdheren Konzentrationen. Filter K

Kombinationsfiltergerat ABEK-P1

Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustédndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: farblos
Geruch: stechend
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und 100 °C
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: nicht entziindlich
Untere Explosionsgrenze: 15 (Ammoniak) Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 28 (Ammoniak) Vol.-%
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: nicht anwendbar
pH-Wert (bei 20 °C): >9
Kinematische Viskositat: nicht bestimmt
Wasserldslichkeit: vollstandig mischbar
Lésungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient Fir Gemische nicht anwendbar
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 0,98 (5%) g/cm?
Partikeleigenschaften: Flissig, nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren
Das Produkt ist: nicht explosionsgefahrlich

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Lésemitteltrennprifung: nicht anwendbar
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar
Pourpoint: nicht anwendbar
Auslaufzeit: nicht bestimmt
Weitere Angaben
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keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Reagiert mit : Oxidationsmittel, Alkalien (Laugen), Sauren, Aluminium, Buntmetalle, lod

10.2. Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit : Sauren
Das Produkt entwickelt in wassriger Lésung im Kontakt mit Metallen Wasserstoff.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, Alkalien (Laugen), Sauren, Aluminium, Buntmetalle, lod

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kdnnen entstehen: Ammoniak, Stickoxide (NOx)

Weitere Angaben

Lésung reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft unter Bildung von Ammoniumcarbonat bzw. -hydrogencarbonat.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

Reiz- und Atzwirkung

Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschaden.
Gefahr ernster Augenschaden.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 ym]:
Prifdaten des Herstellers der TiO2-haltigen Rohstoffen nach EN 15051-2 zeigen, dass die Rohstoffe <1 %
Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von <=10 ym enthalten und daher die Einstufungskriterien
nicht erflllen. Der lungengangige und thorakale Staubgehalt von TiO2-haltigen Rohstoffen fallt nach der
Methode EN 15051-2 in die Kategorie sehr geringer oder geringer Staub.

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. (Ammoniak)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
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Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Allgemeine Bemerkungen
Ammoniak gasférmig Einatmen von Staub/Nebel oder Aerosol verursacht Reizung der Atemwege. Verursacht
Hautreizungen. Mdéglich ist Bildung von Lungenoedemen, Erstickungsgefahr. Wegen des intensiven Geruchs
beginnt die Gefahrdung im Allgemeinen erst Uber der Grenze der Ertraglichkeit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
1336-21-6 Ammoniak

Akute Fischtoxizitat LC50 0,53 96 h|Onchorhynchus

mg/I mykiss

Akute EC50 24 mgl/l 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat

Fischtoxizitat NOEC 1,2 mgl/l 61 d|Oncorhynchus

gorbuscha

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
1336-21-6 Ammoniak -1,38

12.4. Mobilitit im Boden
Bei einem Eindringen in den Erdboden ist das Produkt mobil und kann das Grundwasser verunreinigen.
Bei Einleitung in biologische Klaranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen
Stérungen der Abbauaktivitdt von Belebtschlamm mdglich. Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines
Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
Nach Neutralisation ist eine Reduzierung der Schadwirkung zu beobachten. Die toxische Wirkung fir Fische
und Bakterien beginnt unterhalb pH-Wert = 6 bzw. iber pH-Wert = 9.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen.
Eingetrocknete Materialreste kénnen mit dem Hausmdiill entsorgt werden, flissige Materialreste in Absprache
mit dem o&rtlichen Entsorger.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
060203 ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfalle aus HZVA von Basen;
Ammoniumhydroxid; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen. Vollstandig entleerte
Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Ammoniaklésungen mit hachstens 10 % Ammoniak unterliegen nicht den Vorschriften des ADR (s. SV 543).

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgeméRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemafRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3

Richtlinie 2010/75/EU utber 0

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG uber VOC aus 0

Farben und Lacken:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne priméare Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit
Art. 3 (1) a))". Das Produkt enthalt Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekampfung des mikrobiellen
Verfalls (PT6).

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Technische Anleitung Luft I 5.2.4.11: Gasférmige anorganische Stoffe bei m >= 0,15 kg/h: Konz. 30
mg/m?
Anteil: 9,50 %
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusitzliche Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,9.

Abkiirzungen und Akronyme
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Fliichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

http://www.gisbau.de http://www.baua.de
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Corr. 1B; H314 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H335 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
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H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Weitere Angaben
Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen liber Gefahren und SchutzmaRnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS

555.
Identifizierte Verwendungen
Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 | Beschichtungen und PW, C 19 9a 10, 11 10a, 11a - - Spriih/Rol/St
Farben, Verdiinner,
Farbentferner
LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 10,4 - Ersetzt die Version: 10,3 D -de Druckdatum: 31.01.2025




 
   
     
       4.4.0
       
         EuPhraC
         Qualisys
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         PHRASEN
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         3A84-40DS-200D-6F0Q
      
       
         can / tin
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           L
        
      
       PC-PNT-7
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         false
         true
      
       
         Reiniger
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               314
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             Eye Dam. 1
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               Verursacht schwere Augenschäden.
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             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS05
             Ätzwirkung
          
           
             GHS07
             Ausrufezeichen
          
           
             DGR
             Gefahr
          
           
             314
             Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
          
           
             335
             Kann die Atemwege reizen.
          
           
             102
             Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
          
           
             260
             Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
          
           
             280
             ...
             
               Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
               ...
            
          
           
             301
             330
             331
             BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
          
           
             303
             361
             353
             BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
          
           
             304
             340
             BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
          
           
             305
             351
             338
             BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
          
           
             Ammoniak
          
        
         false
         false
         
           
             
               0
            
          
        
      
       
         
           Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Toxikologische Angaben:
        
         
           Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             Ammoniak
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             01-2119488876-14
          
           H5-N1-O1
           inorganic
           
             35.1
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Corr. 1B
             
               314
               Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Verursacht schwere Augenschäden.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Kann die Atemwege reizen.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
             1
          
        
         
           lt
           10
           5
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           true
        
         
           
             
               Eintrag 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   20
                   ppm
                
                 
                   14
                   mg/m³
                
                 
                   Ammoniak
                
                 
                   Y
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   37.7
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   15.4
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   33.6
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 483
                 hPa
              
               
                 20
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                   0.91
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   -1.38
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                   0.53
                   mg/l
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                   Onchorhynchus mykiss
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                 NOEC
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                   Oncorhynchus gorbuscha
                
              
               
                 
                   24
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
    
     
       
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
        
         
           
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
        
         
           Sofort Corticosteroid-Dosieraerosol (z.B. Dexamethason) inhalieren.
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Sofort abwaschen mit:
        
         
           Wasser und Seife
        
         
           .
        
         
           Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
        
         
           Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
        
         
           Kein Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
      
       
         
           Brennen und Schmerzen der Augen sowie der Schleimhäute. Reizhusten, Atemnot, Krämpfe möglich. Rötung und Bläschenbildung der Haut.
        
         
           Erstickungsgefahr.
        
      
       
         
           Wenn Spritzer in die Augen gelangen, sofort kräftig spülen und Augenarzt hinzuziehen.
        
         
           Bei Lungenreizung Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol.
        
         
           
        
         
           Wenn mit einem Lungenödem gerechnet werden muss, dann oft symptomarme Latenzzeit bis zu zwei Tagen. Glottisödem möglich.
        
         
           
        
         
           Verursacht Verätzungen.
        
         
           Infektionsprophylaxe
        
      
    
     
       
         
           Das Produkt selbst brennt nicht.
        
         
           Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Stickoxide (NOx)
      
       
         ,
      
       
         Ammoniak
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
      
       
         
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
    
     
       
         Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
      
       
         Mit viel Wasser verdünnen.
      
       
         
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
      
       
         Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
        
         
           Für ausreichende Lüftung sorgen.
        
         
           Mechanisch aufnehmen und gem. Kapitel 13 entsorgen.
        
      
       
         Siehe Schutzmaßnahmen und Punkt 7 und 8.
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Personen in Sicherheit bringen.
      
       
         Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.
      
       
         Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
      
    
     
       
         
           Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.
        
         
           Vermeiden von:
        
         
           Aerosolerzeugung/-bildung
        
         
           
        
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           
        
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           
        
         
           Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) möglich - Explosionsgefahr!
        
         
           Nicht mischen mit Säuren.
        
         
           
             Dämpfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfähige Gemische.
          
           
             Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
          
        
         
           Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
        
         
           
        
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           
        
         
           Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
        
      
       
         
           Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen.
        
         
           Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.
        
         
           Kühl und trocken lagern.
        
         
           
        
         
           Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.
        
         
           
        
         
           Ungeeignetes Material für Behälter/Anlagen:
        
         
           Aluminium
        
         
           Zu vermeidende Stoffe
        
         
           :
        
         
           Säuren
        
         
           .
        
         
           Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
         
           Vor Hitze und Frost schützen.
        
      
       
         
           Reiniger
        
      
    
     
       
       
         
           Für ausreichende Lüftung sorgen.
        
      
       
         
           
             Bei kurzzeitigen Arbeiten:
          
           
             Atem-Filter bei höheren Konzentrationen.
          
           
             Filter K
          
           
             
          
           
             Kombinationsfiltergerät
          
           
             ABEK-P1
          
           
             
          
           
             Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät)
          
        
         
           
             Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
          
        
         
           
             Geeigneter Handschuhtyp
          
           
             
          
           
             FKM (Fluorkautschuk)
          
           
             ,
          
           
             Butylkautschuk
          
           
             ,
          
           
             CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
          
           
             Materialstärke
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
           
             ,
          
           
             Durchdringungszeit >480 min.
          
           
             
          
           
             Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
          
        
         
           
             Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
          
           
             
          
           
             Undurchlässige Schutzkleidung
          
        
      
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.
        
      
    
     
       
         other
         
           Flüssig
        
         liquid
         colourless
         
           farblos
        
         
           stechend
        
      
       
         
           
             
               gt
               9
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               100
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               15  (
            
             
               Ammoniak
            
             
               )
            
          
           
             
               28 (
            
             
               Ammoniak
            
             
               )
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               0,98 (5%)
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
           
             Other
          
        
         
           
             
               Für Gemische nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Flow time
        
         
           Das Produkt ist:
        
         
           nicht explosionsgefährlich
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
      
       
         Partikeleigenschaften
      
       
         :
      
       
         Flüssig
      
       
         ,
      
       
         nicht anwendbar
      
       
         keine
      
    
     
       
         Reagiert mit :
      
       
         Oxidationsmittel
      
       
         ,
      
       
         Alkalien (Laugen)
      
       
         ,
      
       
         Säuren
      
       
         ,
      
       
         Aluminium
      
       
         ,
      
       
         Buntmetalle
      
       
         ,
      
       
         Iod
      
       
         Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.
      
       
         Reagiert mit :
      
       
         Säuren
      
       
         
      
       
         Das Produkt entwickelt in wässriger Lösung im Kontakt mit Metallen Wasserstoff.
      
       
         Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
      
       
         Hitze.
      
       
         Oxidationsmittel
      
       
         ,
      
       
         Alkalien (Laugen)
      
       
         ,
      
       
         Säuren
      
       
         ,
      
       
         Aluminium
      
       
         ,
      
       
         Buntmetalle
      
       
         ,
      
       
         Iod
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Ammoniak
      
       
         ,
      
       
         Stickoxide (NOx)
      
       
         Lösung reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft unter Bildung von Ammoniumcarbonat bzw. -hydrogencarbonat.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschäden.
        
         
           
        
         
           Gefahr ernster Augenschäden.
        
         
           
        
         
           Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
        
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser <= 10 µm]
      
       
         :
      
       
         Prüfdaten des Herstellers der TiO2-haltigen Rohstoffen nach EN 15051-2 zeigen, dass die Rohstoffe < 1 % Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von <=10 µm enthalten und daher die Einstufungskriterien nicht erfüllen. Der lungengängige und thorakale Staubgehalt von TiO2-haltigen Rohstoffen fällt nach der Methode EN 15051-2 in die Kategorie sehr geringer oder geringer Staub. 
      
       
         
           Kann die Atemwege reizen. (Ammoniak)
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
       
         Ammoniak
      
       
         gasförmig
      
       
         Einatmen von Staub/Nebel oder Aerosol verursacht Reizung der Atemwege.
      
       
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         Möglich ist Bildung von Lungenoedemen, Erstickungsgefahr. Wegen des intensiven Geruchs beginnt die Gefährdung im Allgemeinen erst über der Grenze der Erträglichkeit.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Bei einem Eindringen in den Erdboden ist das Produkt mobil und kann das Grundwasser verunreinigen.
        
         
           
        
         
           Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.
        
         
           Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
        
         
           
        
         
           Nach Neutralisation ist eine Reduzierung der Schadwirkung zu beobachten.
        
         
           Die toxische Wirkung für Fische und Bakterien beginnt unterhalb pH-Wert = 6 bzw. über pH-Wert = 9.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           
        
         
           Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.
        
         
           
        
         
           Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
        
         
           Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.
        
         
           Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
        
      
       
         
           
             06 02 03
             
               ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Basen; Ammoniumhydroxid; gefährlicher Abfall
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
      
       
         
           nicht anwendbar
        
      
       
         
           
           
           
           
             Ammoniaklösungen mit hächstens 10 % Ammoniak unterliegen nicht den Vorschriften des ADR (s. SV 543).
          
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3
          
           
             true
          
           
             
               0
            
          
           
             
               0
            
          
           
             Bei diesem Produkt handelt es sich um eine "Behandelte Ware ohne primäre Biozidfunktion (Art. 58 i.V. mit Art. 3 (1) a))".
          
           
             Das Produkt enthält Biozide mit konservierender Wirkung zur Bekämpfung des mikrobiellen Verfalls (PT6).
          
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
          
           
           
             
               9.5
               %
            
             
               III
            
             
               5.2.4
            
             
               Gasförmige anorganische Stoffe bei m >= 0,15 kg/h: Konz. 30 mg/m³
            
          
           
             2
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 8B
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
      
    
     
       
         314
         Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
      
       
         318
         Verursacht schwere Augenschäden.
      
       
         335
         Kann die Atemwege reizen.
      
       
         400
         Sehr giftig für Wasserorganismen.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         
      
       
         
      
       
         Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 
555.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,4
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,9
        
         2025-01-28
      
    
  


